
Ulmer Akademie für Datenschutz 
und IT- Sicherheit 

gemeinnützige Gesellschaft mbH

Prüfungsordnung  
für die Prüfung zu zertifizierten fachkundigen Datenschutzbeauftragten 

der udis Ulmer Akademie für Datenschutz 
und IT-Sicherheit gGmbH 

§1 Geltungsbereich

Diese Prüfungsordnung gilt für die Prüfung zum fachkundigen Datenschutzbeauftragten bei udis, der Ulmer 
Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit gGmbH (im Folgenden udis genannt). Sie basiert auf der so ge-
nannten Kanonisierung der Ausbildung zu geprüften fachkundigen Datenschutzbeauftragten. Bei dieser Kanoni-
sierung handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung 
(GDD) e.V. (im folgenden GDD genannt) und udis. In dieser Vereinbarung ist der Mindestaufwand bei der Vermitt-
lung der erforderlichen Lehrinhalte zur Ausbildung einer/eines fachkundigen Beauftragten für den Daten-
schutz entsprechend dem damaligen §4f Abs. 2  des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) festgelegt. Bei den 
Mindestanforderungen an diese Fachkunde handelt es sich um solche Kenntnisse und Fähigkeiten, über 
die ein(e) betriebliche(r) und behördliche(r) Datenschutzbeauftragte(r) auch heute immer verfügen muss. 
Maßgebliche Rechtsvorschriften hierzu befinden sich u.a. im Abschnitt 4 der EU-DSGVO bzw. in den §§ 5-7 
oder/und §38 des BDSG 2017. Diese Vereinbarung zwischen GDD und udis wird im folgenden „gemeinsamer 
Kanon der GDD und udis“ genannt. 

§2 Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist ein Nachweis einer hinreichenden Vorbereitung auf die
Prüfung. Dieser Nachweis wird durch Teilnahme an einem von der udis anerkannten Seminar mit den Inhalten des
gemeinsamen Kanons der GDD und udis erbracht. Die Teilnahme hat an allen Tagen dieses Seminars zu erfolgen.
Über die Teilnahme wird eine Anwesenheitsliste geführt. Wird die Ausbildung ganz oder teilweise als Online-
Seminar durchgeführt, weisen die Teilnehmenden zu diesen Zeiten ihre Anwesenheit über die Kamera ihres
Teilnahmegeräts nach. Die an einer solchen Online-Veranstaltung Teilnehmenen sind schriftlich darauf hinzuweisen.

(2) Von dem Erfordernis nach Abs. 1 kann udis absehen, wenn der Bewerber aufgrund langjähriger
Berufstätigkeit oder durch eine entsprechende Ausbildung oder Fortbildung ausreichende Kenntnisse auf dem
Fachgebiet des Datenschutzes nachweist.

(3) Es werden Prüfungsgebühren erhoben. Die Prüfungsgebühren sind in den Seminargebühren enthalten.
Für Wiederholungsprüfungen sind gesonderte Prüfungsgebühren zu entrichten.

(4) Prüfungsleistungen können erst erbracht werden, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet ist.

(1) Die Fächer, in denen Prüfungsleistungen zu erbringen sind, sowie die Art der zu erbringenden Prüfungs-
leistungen sind in der Anlage festgelegt.

(2) Prüfer im Seminar sind die Angehörigen des Lehrkörpers, die bei der Vorbereitung auf die Prüfung die ent-
sprechende Lehrveranstaltung eigenverantwortlich durchführen. Im Verhinderungsfall entscheidet der Prüfungs-
ausschuss, wer Prüfer ist.

(3) Termine für die Erbringung von Prüfungsleistungen werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und spätestens
vier Wochen vorher bekannt gegeben.

(4) Prüfungen können in geeigneten Fällen auch mit Unterstützung elektronischer Medien und in elektronischer
Dokumentation durchgeführt werden.

(5) Wenn es in Fällen höherer Gewalt udis unmöglich ist, die Prüfungsleistung in der vorgesehenen Form zu
erbringen, kann die Anerkennung gleichwertiger Prüfungsleistungen an ihre Stelle treten.
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§3 Prüfungsleistungen



Ulmer Akademie für Datenschutz 
und IT- Sicherheit 

gemeinnützige Gesellschaft mbH

  ____________________________________________________________________________________________ 

Prüfungsordnung für die Prüfung zu zertifizierten fachkundigen Datenschutzbeauftragten 
der udis Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit gGmbH

Seite 2 von 5 

(2) Der wissenschaftliche Leiter von udis ist in jedem Falle Mitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses.
Der Prüfungsausschuss hat folgende Aufgaben:

1. Beschlussfassung über Organisation und Durchführung der Prüfungsleistungen.
2. Festlegung der Prüfer für die mündliche Prüfung nach §5 Abs. 2
3. Entscheidungen über Härtefälle nach § 6 Abs. 2.
4. Entscheidung über Täuschung und Ordnungsverstoß nach § 8 Abs.1.
5. Entscheidung über Versäumnis und Rücktritt nach § 8 Abs. 2.
6. Entscheidung über die Ungültigkeit des Zeugnisses nach § 11 Abs. 1 und 2.

(3) Der Prüfungsausschuss kann einzelne Aufgaben seinem Vorsitzenden übertragen.

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an einer Abstimmung
teilnehmen. Der Prüfungsausschuss kann seine Beschlüsse auch im Umlaufverfahren fassen.

§5 Bewertung von Prüfungsleistungen

(1) Eine schriftliche Prüfungsleistung wird in den Themenbereichen erbracht, die sowohl zum Pflichtprogramm als
auch zum Wahlpflichtteil des gemeinsamen Kanons der GDD und udis gehören. Diese Themenbereiche gliedern
sich in der Prüfung zu den Themenkomplexen „Einführung in den Datenschutz“, „Datenschutzrecht“, „IT-Sicherheit“
und „Praktisches Datenschutzmanagement“.

(2) Eine mündliche Prüfungsleistung wird in den Themenbereichen erbracht, die zu den Inhalten der udis Ausbil-
dung zu fachkundigen zertifizierten Datenschutzbeauftragten nach dem Ulmer Modell gehören.

(3) Die einzelnen Prüfungsleistungen werden von dem jeweiligen Prüfer nach § 3 Abs.1 bzw. § 4 Abs.4 Nr. 2 be-
wertet. Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen sind die folgenden Noten zu verwenden:

1,0 und 1,3  = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung; 

1,7, 2,0 und 2,3 = gut = eine erheblich über dem Durchschnitt liegende Leistung; 

2,7, 3,0 und 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht; 

3,7 und  4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht; 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung mit erheblichen Mängeln 

§4 Prüfungsausschuss

(1) udis richtet für die Durchführung der Prüfung jeweils einen eigenen Prüfungsausschuss ein. Dem Prüfungsaus-
schuss gehören als Mitglieder die Lehrkräfte an, die auf die Prüfung mit ihren Lehrveranstaltungen vorbereiten

(4) Eine Prüfungsleistung bzw. Einzelleistung ist erbracht, wenn mindestens die Note "ausreichend" (4,0) erreicht
wurde.

(5) Besteht eine Prüfungsleistung aus mehreren Einzelleistungen, so werden zur Ermittlung der Note der Prüfungs-
leistung die Noten der Einzelleistungen entsprechend ihrem Anteil an der jeweiligen Prüfungsleistung gewichtet
und gemittelt.
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§6 Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen können einmal wiederholt werden. Die Wiederholung muss zum festge-
legten Termin innerhalb einer Jahresfrist erfolgen.

(2) In besonderen Härtefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag des Kandidaten eine zweite Wiederholung
von Prüfungsleistungen genehmigen.

(3) Ein besonderer Härtefall liegt nur vor, wenn der Kandidat die Gründe für das Nichtbestehen der Wieder-
holungsprüfung nicht zu vertreten hat und wenn seine bisherigen Leistungen insgesamt die Erwartung begründen,
dass er die Prüfung erfolgreich abschließen kann. Anträge auf Anerkennung von Härtefällen bei Nichtbestehen der
Wiederholungsprüfung müssen mit allen Beweismitteln spätestens 4 Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingegangen sein (Ausschlussfrist).

(4) Eine dritte Wiederholung einer Prüfungsleistung ist ausgeschlossen.

(5) Die Wiederholung einer bereits erfolgreich erbrachten Prüfungsleistung ist nicht möglich.

§7 Erlöschen der Zulassung zur Prüfung und des Prüfungsanspruches

(1) Der Prüfungsanspruch erlischt, wenn ein Kandidat

1. die Prüfung nicht innerhalb von 1 Jahr nach Ende des Seminars erfolg-
reich abgeschlossen hat oder

2. eine Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden hat.

(2) In Härtefällen kann der Prüfungsausschuss Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 zulassen.

§8 Täuschung und Ordnungsverstoß

(1) Versucht ein Kandidat das Ergebnis seiner Prüfungsleistung oder das eines anderen Kandidaten durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder führt er nach Bekanntgabe der Auf-
gaben nicht zugelassene Hilfsmittel mit sich, so gilt die betreffende Prüfungsleistung als "nicht bestanden"; die
Feststellung trifft der Prüfungsausschuss auf Bericht des zuständigen Prüfers oder Aufsichtsführenden.

(2) Ein Kandidat, der sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht hat, kann von dem
jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in
diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als "nicht bestanden".

§9 Versäumnis und Rücktritt

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als "nicht bestanden", wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige
Gründe nicht erscheint, oder wenn er nach der Anmeldung ohne triftige Gründe zurücktritt.

(2) Die Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit hat der Kandidat ein ärztliches Attest
über die Prüfungsunfähigkeit vorzulegen. Spätestens 4 Wochen nach dem Versäumnis oder Rücktritt (Ausschluss-
frist) müssen die schriftliche Begründung und die Beweismittel beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein-
gegangen sein. Über die Anerkennung der Gründe entscheidet der Prüfungsausschuss

(6) Bei der Berechnung der Gesamtnote für das Zeugnis werden die Prüfungsleistungen gemittelt und das Noten-mittel
auf die nächstliegende Note im Sinne von Abs. 3 aufgerundet bzw. abgerundet. Hierbei wird 1,5 zu 1,7, 2,5 zu 2,7 und
3,5 zu 3,7.
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§10 Zeugnis

(1) Hat ein Kandidat alle Prüfungsleistungen erfolgreich erbracht, so ist die Prüfung abgeschlossen. Über die Er-
gebnisse wird ein Zeugnis ausgestellt.

(2) Das Zeugnis wird vom wissenschaftlichen Leiter der udis Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit
gGmbH und vom Seminarleiter bzw. einem weiteren Prüfer im Sinne von § 3 Abs. 2 unterzeichnet und mit dem
Siegel der udis versehen.

(3) Das Zeugnis bescheinigt, dass die Teilnehmerin / der Teilnehmer die zur Ausübung der Tätigkeit einer / eines
betrieblichen oder behördlichen Datenschutzbeauftragten vom Gesetz geforderte Fachkunde besitzt.

§11 Ungültigkeit des Zeugnisses

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung
des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Prüfung ganz oder teilweise für "nicht
bestanden" erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung nicht erfüllt und wird diese Tatsache
erst nach der Erbringung der Prüfungsleistung bekannt, kann der Prüfungsausschuss die ergangene Prüfungsent-
scheidung zurücknehmen und aussprechen, dass die Prüfungsleistung nicht erfolgreich erbracht wurde.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 ist nach einer Frist von 5
Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§12 Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen und Akteneinsicht

(1) Die schriftlichen Prüfungsleistungen werden zwei Jahre ab der letzten Prüfungsleistung beim Prüfer
gem. §3 Abs. 2 aufbewahrt.

(2) Der Kandidat kann bei den Prüfungsberechtigten die Einsichtnahme in seine schriftlichen Prüfungsleistungen
beantragen; der Antrag muss spätestens 4 Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der betreffenden
Prüfungsleistung gestellt werden.

§13 Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am 3. Mai 2020 in Kraft 
und wird zum 1. Januar 2025 angepasst.

Prof. Dr.  Gerhard Kongehl 
Geschäftsführer und wissenschaftliche Leiter der udis 
Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit 
gGmbH 

(3) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem Kandidaten schriftlich mitzuteilen.
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Anlage 
zur Prüfungsordnung für die Prüfung zu zertifizierten fachkundigen Datenschutzbeauf-
tragten der udis Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit gGmbH 

Prüfungsleistungen für die Prüfung zu zertifizierten fachkundigen Datenschutzbeauftrag-
ten der udis: 

Die Ausbildung zu zertifizierten fachkundigen Datenschutzbeauftragten besteht aus einer schriftlichen Prüfung mit 
einer Dauer von drei Stunden und 45 Minuten, sowie zusätzlich einer zehnminütigen mündlichen Kompetenz-
prüfung. Entsprechend dem Zeitanteil an der Ausbildungsdauer setzt sich die Dauer der schriftlichen Prüfung wie 
folgt zusammen: 

Fach Art der Prüfung Prüfungsdauer 
Einführung in den Datenschutz und Datenschutzrecht
(Grundlagen / Recht 1 / Recht 2 / Recht 3)

Klausur 
(im Falle von §3 Abs.5 evtl. Hausarbeiten) insgesamt 90 Minuten 

IT-Sicherheit
(IT-Sicherheit 1 / IT-Sicherheit 2 / IT-Sicherheit 3)

insgesamt 75 Minuten 

Künstliche Intelligenz
(KI)

Praktisches  Datenschutzmanagement 
(Praxis 1 / Praxis 3)

insgesamt 30 Minuten 

Die Themenbereiche der mündlichen Prüfung (Praxis 2) richten sich nach §5 Abs.2 dieser Prüfungsordnung. Die 
Prüfungsleistung wird in Form einer Präsentation erbracht. Das jeweilige Thema wird den Prüfungskandidaten 
spätestens 2 Tage vor dem Prüfungstermin mitgeteilt. 

Ulm, den 01.01.2025

Prof. Dr.  Gerhard Kongehl 
Geschäftsführer und wissenschaftliche Leiter 
der udis Ulmer Akademie für Datenschutz 
und IT-Sicherheit gGmbH 

Klausur 

Klausur 
(im Falle von §3 Abs.5 evtl. Hausarbeiten)

Klausur 
(im Falle von §3 Abs.5 evtl. Hausarbeiten)

insgesamt 30 Minuten 
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